Rede gehalten aus Anlass der Emil von Sauer-Preisverleihung am 18. Juni 2009
I. Dank
Artig aber nicht nur rhetorisch bleibt die Frage, womit habe ich das verdient. 

Regelmäßig überkam mich das Gefühl, dass man nicht gering dafür danken kann, dass unter dem damaligen Vorsitz von unserem Anwaltskollegen Dr. Gerhard Trowitz der Vorstand des HAV den Rechtsanwalt Emil von Sauer als Namensgeber für diesen natürlich undatierten Ehrenpreis erkor. 

Das von Herrn Kollegen Uecker traditionell für diese Feierstunde den Anwesenden ins Gedächtnis gerufene Schicksal Emil von Sauers ist aller Anlass, nicht nur seiner zu Gedenken, sondern, wie mir ein lieber hier anwesender Freund und Anwaltskollege vom Niederrhein in einem Gratulationsbrief darüber ins Stammbuch schrieb, ich zitiere mit Deiner Genehmigung auszugsweise: 

"Emil von Sauer verließ Deutschland nach der Machtergreifung, weil er wegen seiner jüdischen Mutter Anfeindungen und Schikanen ausgesetzt war. Er tat sicherlich gut daran, wer weiß, ob er sonst überlebt hätte.

Dieser Geschichte und der des Holocaust können wir uns nicht entziehen. Vor allem aber: Wir haben die Verpflichtung, die Erinnerung an all das wachzuhalten, unseren Kindern, jüngeren Kollegen und unserem Umfeld Sensibilität zu vermitteln, wie es dazu kommen konnte und immer wieder sagen, principiis obsta
 (wehret den Anfängen)!"
Damit ist sicher allen Anwesenden und mir aus der Seele geschrieben und ich danke für diesen deutlichen Appell. 

Ich danke aber auch dem HAV dafür, dass er erneut die Gelegenheit gegeben hat, dass wir Hamburger Juristen Emil von Sauer´s, einen in seine Heimatstadt zurückgekehrten jüdischen Menschen, Musiker und Anwaltskollegen gedenken können. 

Persönlich mein Dank an den HAV, für den auch in der Vergangenheit schon mein Herz geschlagen hat, und seinem Vorstand für diesen schwergewichtigen Preis. 

Dank Ihnen, sehr verehrter Herr Prof. Dr. Hoffmann-Riehm. Ihre Laudatio entglitt freundlicherweise nicht in eine Grabes- bzw. Abschiedsrede, sondern entsprach, wie ich mir das wünschen durfte, insoweit meiner Vorstellung, als Sie als bedeutender Verfassungsrechtler aufblitzen ließen, was Sie aktuell insoweit bedrängt. 

Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hier hergekommen sind, um eben dem Gedenken an Herrn von Sauer den festlichen Rahmen zu geben. 

II. Einleitung

1.
Was soll, kann, darf nun Gegenstand einer Rede aus Anlass der EvS-Preisverleihung sein. 

Was haben wir in diesem Zusammenhang schon alles gehört:

u.a. beispielsweise

-
Reisebeschreibungen (so Dr. Trowitz), 

-
Begegnungsschilderungen zwischen Hamburger Juristen (so Dr. Seelig),

-
oder Begegnungen von Juristen im Hause etc. (so die Eheleute Frau Dr. Schmidt-Sjassen/Herr Prof. Dr. Karsten Schmidt),

-
Schuldrechtsreform und AGB (so Herr Hennsen),

-
Verfassung und Jusitzverwaltung (so Sie, Herr Prof. Dr. Hoffmann Riehm).

Was kann da noch kommen, das einer solchen kritischen Festversammlung standhält:

[    ]

III. Hauptteil

1.
Einleitung

Im Zusammenhang mit der Rechtsstaatsdiskussion, losgetreten von dem Ministerpräsidenten Mecklenburg-Vorpommerns, Erwin Sellering (früher CDU, jetzt SPD), mit der Sentenz: "DDR - Kein totaler Unrechtsstaat"
, stieß ich auf ein Buch von Daniela Dahn: "Wehe dem Sieger; ohne Osten kein Westen", erschienen im Reinbeker Rowohlt-Verlag. Die Autorin ist, als ehemaliges Mitglied des sog. Demokratischen Aufbruchs, heute Mitherausgeberin des "Freitag", der im Zweifel linken Wochenzeitung, die sich im Besitz des Augstein-Sohnes Jakob Augstein befindet. Dort lese ich in Umkehr der Sentenz „Vae victis“ („Wehe den Besiegten“).

"Wehe den Siegern, sagte ich, als 1989 nach Christus die Bonner die Ostdeutschen an der Spree besiegten. Alles deutete darauf hin, dass sie sich die Werte der Ostdeutschen unter den Nagel reißen, das Wissen und Erbe der Ostdeutschen ausschlagen und kein Gespür dafür haben würden, wie sehr sie nur eine Teilgesellschaft waren."

Die Autorin sieht die Demokratie - im Zweifel ist der Rechtsstaat gemeint - in der BRD seit 20 Jahren im freien Fall: 

"Warum wurde der Westen zum Verlierer - just im Moment seines großen Sieges?"

Dahn fordert idiologisch konsequent zu „guter Letzt“ nichts weniger als die Auswechselung des gesamten Systems, denn "der Sozialismus hätte sich nicht zwei, drei Generationen halten können, wenn er nicht in einigen Bereichen auch einen Freiheitsvorsprung gehabt hätte."
"Kann, was nicht mehr sozial ist, noch demokratisch/rechtsstaatlich sein?"

Norbert Seitz, promovierter Soziologe, Journalist bei Deutschland Radio und verantwortlicher Redakteur der Zeitschrift "Die neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte" - ein im Zweifel nicht unkritisches Blatt - spießt in einer Radio-Kritik im Mai dieses Jahres
 Dahn als einen Teil des Kults in einer Szene auf, in der die normative Kraft des Faktischen, also die bestimmenden Kräfte in der Bundesrepublik keine Chance mehr hätten. Er gibt ihr die Ehre in die linksliberale westdeutsche Intelligenz eingereiht zu werden und fragt sich gleichwohl, ob sie nicht als Überzeugungstäterin oder Provokateurin die schrille Stimme des Protestes für vermeintlich beleidigte Ostdeutsche darstellen will. Er fragt zum Schluss, ob sie nicht möglicherweise die Speerspitze derjenigen ist, die, wie der Mecklenburgische Ministerpräsident, idiologisch vorbereiten, was der in Westdeutschland studierte Jurist u.a. ehemalige Vorsitzende Richter am Verwaltungsgericht Greifswald, dessen späterer Vizepräsident er war, bevor er dann Justizminister in MV wurde, ggf. besser wissen müsste: Es war gar nicht so schlimm, es kann auch gerne wieder kommen. Links ist beautiful.

2.
Zwischenergebnis

Warum dieser lange Anlauf, um das Thema

"DDR als Rechts- oder Unrechtsstaat"

aufzuspießen, und zwar anhand eines ganz konkreten sogleich näher beschriebenen Themas. 

Die Antwort will ich vorwegnehmen: Weil ich einmal mehr befürchte - und ich verweise auf meinen Appell, das Gedenken an den Holocaust wach zu halten, dass der schlichte Zeitablauf Vergessen fördert; mangelndes wegfallendes politisches Wissen lässt Autoren, ja sogar hoch gestellte Politiker (und ich meine nicht nur die Herren Lafontaine oder Bisky) Einfluss nehmen, die suggerieren: 


Die DDR war nicht total marode, sondern nur "völlig verwirrt".


Der DDR-Arbeiter wurde dazu verführt, über seine Verhältnisse zu leben, wobei abzusehen war, dass er an Zinsforderungen zugrunde gehen würde.


Der Sozialismus hatte - wie schon zitiert - Freiheitsvorsprünge. 

so jeweils Frau Dahn.

Ich halte dagegen: principiis obsta (wehret den Anfängen).

3.
Arbeitsrecht


Ich habe mir das konkrete Abklopfen der Frage Rechts- oder Unrechtsstaat am eher unspektakulären Beispiel des Arbeitsrechts vorgenommen, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit, also lediglich ein kurzer Anriss: 

Artikel 30 Absatz 1 des Einigungsvertrages vom 31. August 1990
 bestimmt mit Wirkung zum 29. September 1990 u. a. als Aufgabe des gesamtdeutschen Gesetzgebers, das Arbeitsvertragsrecht "möglichst bald neu zu kodifizieren." Ob weitere Texte im Einigungsvertrag sogar so zu verstehen sind, dass nicht eine isolierte Kodifikation des Arbeitsvertragsrechtes, sondern ein mit dem EU-Recht abgestimmtes Arbeitsgesetzbuch gefordert ist, ist umstritten. 

a)
Rechtslage DDR

Dass es ein solches Arbeitsgesetzbuch gab, und zwar in der DDR mit dem Titel "Gesetzbuch der Arbeit der DDR" vom 12. April 1961 und eine Arbeitsgerichtsordnung vom selben Datum, beide Gesetzeswerke mehrfach im Sinne der sozialistischen Verfassung der DDR geändert, ist nicht jedem - außerhalb dieses Saales - bekannt. 

§ 2 Absatz 1 dieses Gesetzbuches postuliert unter anderem: "Alle Bürger haben das Recht auf Arbeit."

§ 3 Absatz 1 lautet: "Der sozialistische Staat garantiert die Grundrechte unabhängig von Alter, Geschlecht, Nationalität, Rasse und Religion."

§ 4 Absatz 1 lautet: "Die Werktätigen haben das Recht, sich zur Wahrung ihrer Interessen in den Gewerkschaften zusammenzuschließen."

Zusammengefasst sind kollektives und individuelles Arbeitsrecht; bereits 1961 ist festgelegt, dass Arbeitsverträge schriftlich niederzulegen sind (§ 20), umfangreiche Regeln für das vorübergehende Übertragen einer anderen Arbeit (§ 24) bestehen, Abänderungen des Arbeitsvertrages nur schriftlich erfolgen dürfen (§ 30). Schließlich gibt es in den §§ 31 bis 36 des Gesetzbuches ein Gespinst von Regeln über die "Auflösung des Arbeitsvertrages" von Aufhebung, Kündigung und sog. fristloser Entlassung. Und man höre und staune, es gab betriebsbedingte Kündigungsgründe, die da lauteten: 

"Der Betrieb darf nur kündigen, wenn es infolge Änderung der Produktion, der Struktur oder des Stellen- bzw. Arbeitskräfteplanes notwendig ist (§ 31 Absatz 2)."
Fristlose Entlassung war u. a. bei schwerwiegender Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten oder der sozialistischen Arbeitsdisziplin möglich (§ 32 Satz 1). Dem haben Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen vorauszugehen. 

Die Gewerkschaftsleitung hat der Auflösung zuzustimmen (§ 34) und schließlich kann sich der Werktätige gegen die Kündigung, fristlose Entlassung bzw. sogar den Aufhebungsvertrag (!) binnen 14 Tagen bei der betrieblichen Konfliktkommission bzw. dem Arbeitsgericht "erheben".

Klingt das nach Unrechtsstaat?

Mir schien 1990 als ich durch Sachsen-Anhalt und Thüringen tingelte, um den leitenden Kadern westdeutsches Arbeitsrecht beibringen zu sollen, es sehr bemerkenswert, dass man mir entgegen hielt, dass man das doch im Prinzip schon alles geregelt habe: Ggf. kleine Lücken ja, aber das System stimme doch! Ich war überrascht und musste erst einmal versuchen, in Erfahrung zu bringen, wie die Rechtswirklichkeit praktisch vor Ort war. Von den Kadern erfuhr ich natürlich nichts!

Ebenso wenig erfuhr ich darüber, was theoretisch ein sozialistisches Arbeitsverhältnis ist, wie es programmatisch in § 1 des Arbeitsgesetzbuches aufgeführt ist, wenn es dann auf - ich zitiere: „Den objektiven Gesetzen des Sozialismus basiert.“

b)
Verfahrensstand ArbeitsG - Buch

Dass der mit Gesetzeskraft vorliegende Aufruf des Einigungsvertrages zur Schaffung eines Arbeitsgesetzbuches o.ä. auch nicht im Ansatz erfüllt ist und zur Zeit keine Chance hat, verwirklicht zu werden, ist heute traurige Gewissheit und wird von dem Kollegen Ullrich Fischer als "Fata Morgana" (unten dünne Luft/oben immer dicker werdend, dann spiegelnd) bezeichnet.

Aktuell erklärte der Bundesarbeitsminister und Hamburgische Fachanwalt für Arbeitsrecht Olaf Scholz (SPD) im Focus vom 23. Mai 2009 noch:

"Ich will den Versuch, ein solches Restament hinzukriegen; das geht aber nur im Konsens mit den Sozialpartnern. Bisher wird noch zu sehr versucht, die Schaffung eines Arbeitsvertragsgesetzes zu nutzen, um die Rechtslage einseitig zu ändern."
Also wie eben bei der Fata Morgana: Unten dünne Luft - oben bei geistiger Anforderung wird es bei immer dickerer Luft ein zu starkes Brett! - Also lassen wir es fallen, das Projekt.

Weshalb der Gesetzgeber selbst sich an diese - im Zweifel Sisyphus - Arbeit - nicht heran traut, ist bekannt:

Arbeitnehmer- und Arbeitgeberlager einigen sich im Vorfeld nicht. Die Verbände stehen im Bundestag im Patt. Jede der Seiten sucht im Rahmen der Diskussionen Millimeter für Millimeter Boden zu gewinnen und schwingt ganz nebenbei die Keule der Beschimpfungen: Vorschläge des Arbeitgeberlagers werden als neoliberale Verheißungen, die des Arbeitnehmerlagers als bewusste Irreführung verunglimpft. Die Standpunkte sind festgezurrt. Die Bundesregierung erklärt, dass sie erst bei einer Einigung der außerparlamentarischen Kräfte den Gesetzgeber bemühen werde. Der Gesetzgeber wird damit also von allen Seiten, wenn man so will, negativ instrumentalisiert und bindet sich selbst.

c)
Professoren - Entwurf und Stand der Kritik 

Der juristische Blätterwald rauscht. Anlass zu heftigsten Diskussionen hat nun der Professoren-Entwurf auch in der überarbeiteten Fassung der Professoren Henssler und Preis im Oktober 2007
 gegeben. Von Mitgliedern der "Anwaltskooperation Arbeitnehmer-Anwälte" u. a. Herrn Kollegen Hjort aus Hamburg wird der Entwurf unter Diskussion von Beispielen als ein Danaergeschenk (trojanisches Pferd) bezeichnet
, schleife er doch hinterrücks soziale Errungenschaften; Vom Arbeitsrechtsausschuss des Deutschen Anwaltsvereines wird der Entwurf als große Chance verstanden, die eine Vielzahl von Vorteilen aufweise
; von Arbeitgeberseite
 wird er als nicht ausgewogen bezeichnet; jeweils umfänglich und wohl begründet.

Allein der Schlichter, den der Gesetzgeber darstellen müsste, kommt auch initiativ nicht in die Schuhe.

Ich meine, dass in der uns allen beruflich so bekannten "Vergleichssituation" nur die Lösung nach der Kröten-Theorie helfen kann: Nur wenn beide Seiten mit dem Ergebnis unzufrieden sein sollten, kann von einem sozialpolitisch vertretbaren Kompromiss gesprochen werden. Ich weiß mich da mit dem ja nicht unbekannten Arbeitsrechtler und Anwaltskollegen Jobst Hubertus Bauer einig
. 

d)
Die Kritik

Die heutigen Kritiken gehen unserem deutschen Gründlichkeitsgrundsatz folgend zunächst in das Grundsätzliche: Soll die Kodifizierung allein auf das Individual-Arbeitsrecht beschränkt sein oder das gesamte auch kollektive und öffentliche Arbeitsrecht nebst arbeitsrechtlichem Verfahrensrecht mit umfassen? Die "Ganzheits-Methode" ist natürlich unrealistisch und als Jahrhundertwerk von den Jetzt-Zeit-Politikern in der Lobby-Demokratie nicht zu leisten. Fazit: Diejenigen, denen die ganze Richtung nicht passt, fordern eben den maximalen Gesamtkomplex. 

Die Kritik am Professorenentwurf geht aber auch höchst kleinteilig und gewiss überaus gründlich mit einer so unendlich großen Zahl von Bedenken um, dass auch schon die Summe dieser Diskussionspunkte das Scheitern programmiert, sobald nicht Weitsichtige bereit sind, wechselseitig die besagten Kröten zu schlucken. 

e)
Das Beispiel: Unternehmerentscheidung

Um zu dieser späteren Stunde ein nicht als Zumutung zu verstehendes einleuchtendes Beispiel zu nennen:

Ausgangspunkt für eine betriebsbedingte Kündigung, die der Unternehmer aussprechen will, ist nach derzeitigem, nicht kodifizierten, Richterrecht in dem gesamtdeutschen Staate die sog. Unternehmerentscheidung, die, eingeschränkt durch das Verbot offensichtlicher Unsachlichkeit und Willkür, frei getroffen werden darf. Dass weitere erhebliche umfangreiche Tatbestandsvoraussetzungen im Übrigen gegeben sein müssen, ist im Zweifel bekannt. 

Von Arbeitnehmerseite wird gefordert, dass das vom Gesetz nicht vorgesehene Tatbestandsmerkmal der "freien unternehmerischen Entscheidung" entfallen soll, da auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichtes der Unternehmerfreiheit kein absolutes Gewicht zukomme, vielmehr die unternehmerische Freiheit stets sozial gebundene Freiheit und nicht den Arbeitnehmer-Schutzrechten vorgelagerte "Ausgangfreiheit" sei. Dies ist eine von den jeweiligen Parteien höchst umstrittene Argumentation, wie man sich denken kann. 

Von der Arbeitgeberseite wird ebenso "progressiv" "eine moderne Arbeitsmarktordnung gefordert, die es den Arbeitsvertragsparteien überlässt, schon im Arbeitsvertrag eine nicht angreifbare Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung zu vereinbaren."

Henssler und Preis schlagen nun in § 115 Absatz 2 Arbeitsvertragsgesetz - E vor, die freie Unternehmerentscheidung als Ausgangspunkt in das Gesetz aufzunehmen, um nicht abzusehende Schwankungen in der Rechtsprechung auszuschalten, die, wie wir Arbeitsrechtler zu beklagen haben, immer wieder von den - wechselnden - Besetzungen der Senate des BAG und deren gesellschaftspolitischen Überzeugungen abhängen. Insoweit befürchten wir gerade auch aktuell - und dies am Rande erwähnt -, dass sich möglicherweise schon in den kommenden Monaten nach Neubesetzung im Vorsitz ein gravierender Wandel der Rechtsprechung bezüglich der Unternehmerentscheidung im zweiten Senat des BAG abzeichnet. 

Nur Gesetzesrecht bringt Rechtssicherheit: So der, vielleicht ja auch nur fromme, Wunsch der Entwurfsprofessoren. 

Dieses Beispiel zeigt die essenziellen Unterschiede der Zielkorridore, nennt man sie nun idiologisch oder vernünftig, sozial oder neoliberal. Arbeitsrecht war und ist immer schon politisch.

IV.
Die Rechtsstaatsdiskussion

Ist nun die Nichtexistenz eines Arbeitsvertrags- oder umfassenderen Arbeitsgesetz-Buches ein Hinweis auf einen Unrechtsstaat BRD?

An dieser Stelle will ich nun kurz den Bogen zu der Rechtsstaatsdiskussion zu schlagen versuchen: 

1.
Rechtsstaat und Dialektik

Ist es noch mit dem Rechtsstaatsgedanken zu vereinbaren, wenn der Gesetzgeber der Bundesrepublik Deutschland den seit 20 Jahren bestehenden Verfassungsauftrag ignoriert, ein einheitliches Arbeitsvertragsgesetz bzw. Arbeitsgesetzbuch zu schaffen?

Wenn man die Frage mit "nein" beantwortet, dann muss doch erlaubt sein, zu Fragen, ob denn dann die DDR nicht rechtsstaatlich war, wenn dort ein alles umfassendes Arbeitsgesetzbuch galt. Hier passt das vollständige Zitat aus dem FAZ-Interview mit Sellering: „Sie war gewiss kein Rechtsstaat. Ich verwahre mich aber dagegen, die DDR als den totalen Unrechtsstaat zu verdammen, in dem es nicht das kleinste bisschen Gutes gab.“

Muss also nicht die Frage nach der Rechtsstaatlichkeit mit "ja" beantwortet werden? Immerhin war zum Beispiel im Arbeitsgesetzbuch DDR in wenigen Paragraphen das gesamte Bestandsschutzrecht lesbar, verständlich, rechtlich nachvollziehbar niedergelegt. 

An diesem Beispiel tut sich mit diesem voran genannten dialektischen Schritt oder gar Mätzchen genau diejenige Fallgrube auf, die Frau Dahn und ihre Gesinnungsfreunde, die den Unrechtsstaat auf DDR-Gebiet leugnen, mit dem Ruf nach dem sozialen Rechtsstaat in der BRD, wie er denn in der DDR geherrscht habe, camouflieren, also vernebeln.

Rechtsstaat beginnt im Zweifel dort, wo Recht garantiert wird. Gesetz und Verordnungen, Richterrecht und Gerichte, freie Advokatur als Organe der Rechtspflege und der freie Zugang zu all diesen Teilen und Organisationen sind Garanten des Rechtsstaates. 

Der Rechtsstaat BRD kann sich doch die auch von mir beklagte Verletzung des Verfassungsauftrages, einen Arbeitsvertrags- oder Arbeitsgesetzbuch zu bilden, leisten, reißt er doch damit keine Lücke im Gesamtsystem. Wir haben ein gut funktionierendes Arbeitsrecht, bestimmt auch durch seine natürlichen, widerstreitenden Interessen. Im Prinzip aber verlässlich und für jedermann zugänglich, im Zweifel zu unabhängigen Richtern.

Ja, ich vertrete die Auffassung, dass man sich doch auch bei politischer Ehrlichkeit dahin bekennen kann, dass die Verfassung heute ein solches Gesetzbuch nicht mehr fordert, ist doch das derzeit geltende gesamte arbeitsrechtliche System in der Bundesrepublik Deutschland von verfassungswegen ohne grundsätzliche Beanstandung. Vielleicht ist ja der Aufruf aus dem Einigungsvertrag rechtshistorisch überholt eben durch das Prinzip der normativen Kraft des Faktischen. 

Ja, man kann von verfassungswegen beklagen, dass außerparlamentarische Kräfte - Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände - in der Lage sind, den Gesetzgeber durch ignorante Politiker aus Executive und Legislative zu hindern, seinen gebotenen Aufgaben nachzukommen. 

Ja, man kann und muss beklagten, dass letztlich wegen erkannter Mängel oder Auslassungen des Gesetzgebers das Richterrecht - jedenfalls im Arbeitsrecht, das ich ein wenig überblicke - eine so immense herausragende Rolle spielt. 

Aber: Führt dies etwa zur Beurteilung: Unrechtsstaat BRD, weil wir kein Arbeitsvertrags- oder Arbeitsgesetzbuch haben?

2.
Unrechtsstaat ohne Dialektik

Und hier setze ich mein - wenn Sie so wollen - dialektisches Mätzchen ein: 

Natürlich haben wir es an dieser Stelle ebenso wenig mit dem Unrechtsstaat Bundesrepublik Deutschland zu tun, wie etwa die Existenz eines solchen Gesetzbuches zum Rechtsstaat der DDR führte. 

-
Dort waren es die sog. gesellschaftlichen Gerichte, die u.a. arbeitsrechtliche Konflikte zu lösen hatten und ausweislich der DDR Gesetzeslage zur Instrumentalisierung für die sozialistische Staats- und Gesellschaftsordnung herhalten mussten. 

-
Ordentliche Richter konnten nicht auf Lebenszeit gewählt werden, sondern wurden entsprechend ihrer "gesellschaftlichen Verantwortung" gewählt bzw. abgewählt. 

-
Das Recht, insbesondere auch das sozialistische Arbeitsrecht hatte einen gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen, wie das Arbeitsgesetzbuch der DDR in der Fassung von 1966 sehr umfangreich niederlegt.

-
Mangelnde Gewaltenteilung etwa im Bereich des Verwaltungs- und Arbeitsrechtes ist festzustellen.

-
Das allgemeine Strafrecht als Erziehungsauftrag für den sozialistischen Menschen;

-
die politische Strafrechtspflege als Regierungsauftrag zur Erhaltung und Verfestigung des Sozialismus;


so die DDR - Wirklichkeit - vielfach dokumentiert und in Stasigefängnissen bis hin nach Bautzen zu besichtigen.

-
Letztlich zusammengefasst stand in der DDR die Bindung des Rechts an das staatliche Handeln als krasser Gegensatz zu dem Rechtsstaatsprinzip unserer Verfassung. Das Grundgesetz bindet alle staatliche Tätigkeit an das Recht, postuliert Rechtssicherheit und Vertrauensschutz und gewährt dem Staatsbürger effektiven und nicht nur formalen Rechtsschutz. Rechtsstaat zum Anfassen also und nicht in Gesetzesregeln nur niedergelegt und praktisch zur Unkenntlichkeit verkümmert. 

Schon unter diesen Aspekten halte ich die Rechtsstaatsdebatte für unseelig, eine Verhöhnung der seinerzeit betroffenen DDR-Bürger und eine Verunglimpfung unseres jetzigen Rechtsstaates der BRD, mag er noch so viele Fehler und Macken haben, wie etwa die des fehlenden Arbeitsgesetz oder auch nur Arbeitsvertragsbuches. 

Eingedenk des Schicksals Emil von Sauers müssen wir auch vor dem Aufblühen von idiologischen Verharmlosern des DDR-Unrechtsstaates aufmerksam und kritisch bleiben: Principiis obsta!

Lassen Sie mich also mit meinem Bekenntnis zu dem durch unser 60jähriges Grundgesetz geprägten Rechtsstaat und meinem Appell ihn, den Rechtsstaat, in jeglicher Hinsicht hoch zu halten, zu pflegen und zu schützen, enden. 

Vielen Dank.

� Ovid: (Publius Ovidius Naso) „Principiis obsta! Sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras“ („Zu spät ist eine Medizin bereitet, wenn durch allzu lange Dauer das Übel erstarkt ist.“ – Remedia amoris 91 (Heilmittel gegen die Liebe)


�  FAZ net vom 23.03.2009 (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 22.03.2009).


�  Nach Livius: Anlässlich des Auswiegens des Reparationsgoldes, das die Römer nach dem Sieg der Gallier 387 v. Chr. in der Schlacht an der Allia - Etruskerland – an die Sieger zahlen mussten, soll Brennus sein gefälschtes Abwiegen mit eben dieser Sentenz gerechtfertigt haben.


�  Am 04.05.2009, 19.15 Uhr – � HYPERLINK "http://www.d.radio.de/dlf/sendungen/andruck" ��www.d.radio.de/dlf/sendungen/andruck� 959695


�  BGBl II. 889, 890 „Vertrag über die Herstellung der Einigung Deutschlands“.


�  NZA Beilage zu Heft 21/2007


�  AE 2009, 5 ff.


�  AE aaO S. 16


�  AE aaO.


�  AE aaO


�  AE aaO, S. 14 f.
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